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Umweltpolitik ohne Umweltgesetzbuch – ein
Desaster für den Umweltschutz?

Heinrich Pehle

Zusammenfassung
Die Große Koalition hatte bei ihrem Amts-
antritt im Jahr 2005 vereinbart, ein Umwelt-
gesetzbuch zu verabschieden, um das zer-
splitterte deutsche Umweltrecht zu vereinfa-
chen und eine so genannte „integrierte Vor-
habengenehmigung“ zu ermöglichen. Die
Voraussetzungen dafür sollten durch die
Föderalismusreform I geschaffen werden.
Obwohl letzteres gelungen ist, scheiterte das
Projekt Umweltgesetzbuch quasi in letzter
Minute doch noch. Der Beitrag untersucht
Gründe und Konsequenzen dieses Schei-
terns.

1. Einleitung

Die Frage, ob sich bundesstaatliche
Strukturen förderlich oder hemmend
auf die Umweltpolitik auswirken, wird
seit langem kontrovers diskutiert. Auf
der Habenseite steht sicher die „Ergän-
zung gesamtstaatlicher Anforderungen
durch regionale Interessen“ (Kloepfer
2006: 251). Die potenziell „innovative
Kraft föderalistischer Strukturen“ für
den Umweltschutz (ebenda) lässt sich
unter anderem darauf zurückführen,
dass sie zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren Einflussmöglichkeiten zugunsten
von Umweltanliegen eröffnen, die ih-
nen in zentralisierten Systemen ver-

schlossen bleiben würden (Jahn/Wälti
2007: 263). Andererseits tendieren fö-
deralistische Entscheidungssysteme zur
Verengung der umweltpolitischen Dis-
kussion auf „legalistische Auseinander-
setzungen über die Kompetenzvertei-
lung zwischen den staatlichen Ebenen“
(ebenda). Derartige Kontroversen krei-
sen meist um das Problem der Effizienz
hemmenden Verflechtung zwischen
Zentral- und Gliedstaaten.  Auch für die
Bundesrepublik Deutschland lässt sich
eine derart gemischte Bilanz aufma-
chen. Zwar kann sich ihre umweltpoliti-
sche Leistungsbilanz im internationalen
Vergleich durchaus sehen lassen, doch
lässt sich nicht leugnen, dass die Ent-
wicklung eines in sich geschlossenen,
effizienten „Umweltregimes“ im Bun-
desstaat vor Problemen steht, die Zen-
tralstaaten in dieser Form nicht kennen.
Das Problem gewinnt zusätzliche Bri-
sanz durch die zunehmende Bedeutung
des europäischen Umweltrechts, dessen
Umsetzung dem deutschen Bundesstaat
in besonderem Maße Schwierigkeiten
bereitet.

Den künftigen Regierungspartnern,
die im Herbst des Jahres 2005 den Koa-
litionsvertrag zwischen CDU, CSU und
SPD aushandelten, ging es bei ihren Be-
ratungen zur Umweltpolitik ausschließ-
lich um die negative Seite der Medaille.
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Die Koalitionsverhandlungen bezogen
sich auf die Beseitigung der föderalen
Hemmnisse, die der Entwicklung eines
umfassenden umweltpolitischen Regel-
werks durch den Bund im Wege stan-
den. Der Koalitionsvertrag (S. 56) führ-
te dazu aus: „Das historisch gewachse-
ne, zwischen verschiedenen Fachgebie-
ten sowie zwischen Bund und Ländern
stark zersplitterte Umweltrecht ent-
spricht nicht den Anforderungen an ei-
ne integrierte Umweltpolitik.“ Daraus
wurde gefolgert: „Das deutsche Um-
weltrecht soll vereinfacht und in einem
Umweltgesetzbuch zusammengefasst
werden.“ Ziel sei dabei, die verschiede-
nen Genehmigungsverfahren (immissi-
ons-, wasser- und naturschutzrechtlicher
Art) durch eine „integrierte Vorhaben-
genehmigung“ zu ersetzen. Die Voraus-
setzungen für diese „Neuorientierung“ in
Form der Verabschiedung eines Um-
weltgesetzbuchs, so hieß es weiter,
würden im Rahmen der anstehenden
Föderalismusreform geschaffen.

Mit der Föderalismusreform I, die
am 1. September 2006 in Kraft trat,
wurden die angesprochenen Vorausset-
zungen tatsächlich realisiert. Zweiein-
halb Jahre später, am 1. Februar 2009,
erklärte Bundesumweltminister Sieg-
mar Gabriel das Projekt Umweltgesetz-
buch jedoch für gescheitert. Auf welche
Probleme wollte die Bundesregierung
mit dem Umweltgesetzbuch reagieren,
welche Neuerungen hätte es bereitge-
halten, warum ist es gescheitert und
was bedeutet sein Scheitern für die Zu-
kunft der deutschen Umweltpolitik?
Wer diese Fragen beantworten will,
muss sich zunächst mit den bundes-
staatlichen Besonderheiten der deut-
schen Umweltpolitik vertraut machen.
Dabei ist ein kurzer Rückblick auf die
bisherige Entwicklung der Umweltpo-
litik unerlässlich, denn nur so erschlie-
ßen sich die politikfeldspezifische Lo-
gik der Föderalismusreform und das mit
dem Umweltgesetzbuch verfolgte An-
liegen.

2. Umweltpolitik im
Bundesstaat

Als eigenständiges Politikfeld wurde
der Umweltschutz erst von der sozial-
liberalen Koalition etabliert. Im Jahr
1971 legte sie ihr erstes Umweltpro-
gramm vor, in welchem sie die gesetz-
geberische Vollkompetenz für den Bund
als unabdingbare Voraussetzung für ei-
nen wirksamen Umweltschutz bezeich-
nete (hierzu und zum Folgenden Pehle
1998: 199ff.). Allerdings musste sich
die Bundesregierung diesbezüglich mit
einem Teilerfolg begnügen. Der Bun-
desrat, der der erforderlichen Änderung
des Grundgesetzes mit Zwei-Drittel-
Mehrheit zustimmen musste, konze-
dierte im Jahr 1972 die erstrebte „Voll-
kompetenz“ in Form der Ermächtigung
des Bundes zur konkurrierenden Ge-
setzgebung nämlich nur für die Berei-
che Abfallbeseitigung, Luftreinhaltung
und Lärmbekämpfung. Für den Natur-
schutz, die Landschaftspflege und den
Wasserhaushalt wurde dem Bund nur
die Kompetenz zur Rahmengesetzge-
bung zugestanden. Eine Ermächtigung
für den Bund, im Rahmen der konkur-
rierenden Gesetzgebung ein Boden-
schutzgesetz zu erlassen, wurde sogar
erst im Jahr 1994 in das Grundgesetz
aufgenommen.  Der Bund sah sich
gleichwohl nicht gehindert, im Rahmen
der „Bedürfnis-“ bzw. seit 1994 der
„Erforderlichkeitsklausel“ des Artikels
72 Grundgesetz im Lauf der Jahre ein
relativ umfassendes umweltpolitisches
Regelwerk in Kraft zu setzen. Dass die-
se Gesetze nur mit Zustimmung des
Bundesrates in Kraft treten konnten,
zwang zwar wiederholt zu Kompro-
misslösungen, stellte aber kein grund-
sätzliches Hindernis dar. Die Landesre-
gierungen agierten teilweise sogar als
Initiatoren bundesgesetzlicher Normie-
rung. Die von ihnen wenn nicht voran-
getriebenen, so doch zumindest mehr-
heitlich gebilligten Unitarisierungsten-
denzen gingen teilweise soweit, dass
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unter dem „Deckmantel“ von Rahmen-
gesetzen faktisch detaillierte „Vollrege-
lungen“ verabschiedet wurden. In vielen
Fällen war es daher nicht mehr möglich,
die konkurrierende Gesetzgebung nach
inhaltlichen Maßstäben von der Rahmen-
gesetzgebung zu unterscheiden.

Zu diesen verfassungsrechtlichen
Anomalien (vgl. Pehle 2003: 439) ge-
sellten sich Herausforderungen durch
die von der Europäischen Gemeinschaft
betriebene Umweltpolitik. Seit etwa der
Mitte der 1990er Jahre setzte der euro-
päische Gesetzgeber verstärkt auf ver-
fahrensorientierte, an Umweltqualitäts-
zielen ausgerichtete Steuerungsinstru-
mente. Sie waren schlecht mit der deut-
schen Regulierungsphilosophie verein-
bar, denn diese setzte auf strikte Grenz-
werte, die den Genehmigungsbehörden
kaum Spielraum zu Ermessensentschei-
dungen ließen. Als besonders proble-
matisch erwiesen sich in jüngerer Ver-
gangenheit die Anforderungen der
Richtlinie zur Integrierten Vermeidung
und Verminderung der Umweltver-
schmutzung („IVU-Richtlinie“). Diese
Richtlinie verlangt, dass die Umwelt-
auswirkungen bestimmter Projekte bei
den Genehmigungsverfahren „medien-
übergreifend“ –  also Boden, Luft und
Wasser gleichzeitig erfassend – berück-
sichtigt werden müssen. Für den Bun-
desgesetzgeber bedeutete dies eine dop-
pelte Herausforderung: Erstens sah sich
der Bund faktisch gezwungen, verfah-
rensrechtliche Regelungen vorzusehen,
für deren Erlass nach Artikel 84 Absatz
1 Grundgesetz grundsätzlich die Länder
zuständig waren. Erschwerend kam –
zweitens – hinzu, dass der Bund genö-
tigt war, seine legislativen Kompetenz-
titel aus der konkurrierenden (z.B. Luft-
reinhaltung) und der Rahmengesetzge-
bung (z.B. Wasserhaushalt) zu vermi-
schen. All dies gelang nur mit viel
Phantasie und nach äußerst zähen und
langwierigen Verhandlungen mit den
Landesregierungen, die zu einer um
zwei Jahre verspäteten Umsetzung der
Richtlinie führten. Der inhaltliche Preis

für die Einigung mit dem Bundesrat be-
stand in erheblichen Abstrichen an der
ursprünglichen Konzeption. Insbeson-
dere das Fortbestehen paralleler Zulas-
sungsverfahren zum Beispiel nach dem
Immissionsschutz- und dem Wasser-
recht für ein und dasselbe Vorhaben galt
Fachleuten als entscheidendes Manko,
intendierte doch die IVU-Richtlinie die
Einführung eines einheitlichen, eben
integrierten, Verfahrens.

Die Bundesregierung hatte schon
damals geplant, den europäischen Her-
ausforderungen durch ein einheitliches
Umweltgesetzbuch mit einer integrier-
ten Vorhabengenehmigung zu begeg-
nen. Bereits im Jahr 1997 legte eine un-
abhängige Sachverständigenkommissi-
on, basierend auf einem so genannten
Professorenentwurf von 1990, einen
Entwurf für das Umweltgesetzbuch vor.
Doch weder der christlich-liberalen Re-
gierung, noch ihrer 1998 ins Amt ge-
kommenen „rot-grünen“ Nachfolgerin
gelang es, dem Bundesrat die erforder-
liche Zustimmung zu diesem Projekt
abzuringen. Die Mehrheit der Landes-
regierungen interpretierte das Umwelt-
gesetzbuch als einseitige Kompetenz-
ausweitung zu Gunsten des Bundes.
Wohl nicht nur „aus Prinzip“ lehnte sie
diese ab, sondern auch aus Furcht, um-
weltpolitische Gestaltungschancen zu
verlieren, auf die man bei Bedarf zu-
mindest im Bereich der Rahmengesetz-
gebung zurückgreifen konnte. Zudem
konnte aus Sicht der Länder das for-
male Argument bemüht werden, „dass
der Bund aufgrund der Spaltung seiner
Kompetenzen in Rahmen- und konkur-
rierende Gesetzgebung keine Kompe-
tenz für die Schaffung eines einheitli-
chen Regelwerks mit entsprechend ho-
her Regelungsdichte für die gesamte
Materie habe“ (Eppler 2006: 206). Wie
einleitend erwähnt, blieb es erst der
zweiten Großen Koalition vorbehalten,
mit der Föderalismusreform die Vor-
aussetzungen für die Verabschiedung
eines Umweltgesetzbuchs zu schaffen.
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3. Die umweltpolitischen
Aspekte der
Föderalismusreform

Im Zuge der Föderalismusreform wur-
den die in der konkurrierenden Gesetz-
gebung angesiedelten Bereiche „Ab-
fallwirtschaft“, „Luftreinhaltung“ und
„Lärmbekämpfung“ von der Erforder-
lichkeitsklausel des Artikels 72 Grund-
gesetz befreit. Die Inanspruchnahme
dieser Kompetenztitel ist für den Bund
nunmehr also nicht mehr begründungs-
pflichtig. Zudem wurde die Rahmenge-
setzgebung des Bundes komplett abge-
schafft. Die dort aufgeführten, umwelt-
relevanten Bereiche „Naturschutz und
Landschaftspflege“, „Wasserhaushalt“
und „Raumordnung“ wurden der kon-
kurrierenden Gesetzgebung des Bundes
zugeschlagen. Auch hier gilt die Befrei-
ung von der Erforderlichkeitsklausel.
Anstelle eines allgemeinen Rechtsrah-
mens, den die Länder durch eigene Ge-
setze ausfüllen konnten und mussten,
kann der Bund hier also nunmehr mit
einer „Vollgesetzgebung“ operieren.
Allerdings wurde diese Erweiterung der
Bundeskompetenzen aus Sicht der Län-
der durch eine Relativierung des Gel-
tungsrangs des Bundesrechts kompen-
siert. Dies geschah, indem den Ländern
das Recht zur „Abweichungsgesetzge-
bung“ eingeräumt wurde. Das bedeutet,
dass jedes Land eigenständig entschei-
den kann, ob es in den Bereichen Na-
turschutz und Landschaftspflege, Bo-
denverteilung, Raumordnung und Was-
serhaushalt den Regeln des Bundes fol-
gen oder ein eigenes Gesetz erlassen
möchte. Diese Neuschöpfung sollte es
ermöglichen, im Umweltschutz regio-
nalen Besonderheiten Rechnung zu tra-
gen (Kloepfer 2006: 254). Bundesge-
setze treten hier erst  mit einer Verzöge-
rung von sechs Monaten nach ihrer
Verkündung in Kraft, damit den Län-
dern genügend Zeit bleibt, über eventu-
elle Abweichungsgesetze zu entschei-
den.

Ein Recht zur Abweichungsgesetz-
gebung wurde auch für den Geltungs-
bereich des Artikels 84 Grundgesetz
eingeführt. Hier geht es um die Setzung
von Verfahrensrecht, die grundsätzlich
den Ländern zusteht. Wenn Bundesge-
setze etwas anderes bestimmen, können
die Länder davon abweichende Rege-
lungen treffen. Für die Umweltpolitik
bedeutsam ist der folgende Passus: „In
Ausnahmefällen kann der Bund wegen
eines besonderen Bedürfnisses nach
bundeseinheitlicher Regelung das Ver-
waltungsverfahren ohne Abweichungs-
möglichkeit für die Länder regeln. Die-
se Gesetze bedürfen der Zustimmung
des Bundesrates.“ In einem Begleittext
zum Koalitionsvertrag wurde festge-
halten, dass das Umweltverfahrensrecht
regelmäßig als eine solche Ausnahme
betrachtet werden solle. In einer ge-
meinsamen Entschließung von Bundes-
tag und Bundesrat, die zusammen mit
der Grundgesetzänderung zur Födera-
lismusreform verabschiedet wurde, be-
stätigte der Gesetzgeber diese Sichtwei-
se: Man war sich also einig, dass selbst
bei Ausübung von Abweichungsrechten
der Länder im materiell-rechtlichen Be-
reich die umweltrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren einheitlich  gestaltet
werden sollten (Kloepfer 2006: 268).

Für den weiteren Fortgang der Ar-
gumentation sind noch zwei weitere
Bestimmungen wichtig. Erstens defi-
niert das Grundgesetz in Artikel 72 Ab-
satz 3 so genannte „abweichungsfeste
Kerne“, die für einen Zugriff der Lan-
desgesetzgeber grundsätzlich gesperrt
sind. Dies sind zum einen die „allge-
meinen Grundsätze des Naturschutzes,
das Recht des Artenschutzes oder des
Meeresnaturschutzes“ und zum anderen
im Bereich des Wasserhaushalts alle
„stoff- und anlagenbezogenen Regelun-
gen“. Dabei gilt allerdings, dass eine
nähere Definition dieser abweichungs-
festen Kernkompetenzen des Bundes
nirgendwo geleistet wurde (SRU 2006:
7). Zweites ist wichtig zu wissen, dass
die Länder von bereits bestehenden Ge-
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setzen frühestens mit Beginn des Jahres
2010 abweichen dürfen. Für den Bund
eröffnete sich damit die Chance, doch
noch für eine umfassende bundesein-
heitliche Gesetzgebung in Form eines
Umweltgesetzbuchs sorgen zu können.
Aus Sicht der meisten Umweltpolitiker
im Bund, die diesbezüglich nicht nur
von den Umwelt-, sondern auch von
den maßgeblichen Wirtschaftsverbän-
den unterstützt wurden (vgl. BMU
2008), handelte es sich dabei sogar um
eine unabweisbare Notwendigkeit, da
andernfalls die Entstehung eines bun-
desweiten „Flickenteppichs“ unter-
schiedlicher natur- und wasserschutz-
rechtlicher Landesregelungen drohte.

4. Das geplante
Umweltgesetzbuch: Ziele
und Inhalte

Das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
(BMU) hatte die Federführung bei der
Erarbeitung des neuen Umweltgesetz-
buchs (UGB). Das Umweltgesetzbuch
hätte vorerst fünf Einzelbücher (UGB I-
V) umfasst, wobei im hier diskutierten
Zusammenhang nur die drei ersten Bü-
cher interessieren. Das UGB I sollte die
allgemeinen Ziele und Grundsätze so-
wie fachübergreifende Materien des
Umweltrechts wie etwa die strategische
Umweltverträglichkeitsprüfung, die der
Prüfung der Umweltauswirkungen von
Plänen und Programmen dient, enthal-
ten. Den Kern des UGB I hätten ein-
heitliche Regelungen für Betrieb und
Errichtung von Anlagen mit besonderer
Umweltrelevanz bilden sollen. Für die-
ses anlagenbezogene Umweltrecht hätte
als entscheidende Neuerung die „inte-
grierte Vorhabengenehmigung“ (iVG)
eingeführt werden sollen. Das Umwelt-
bundesamt (UBA 2009: 3) beschrieb
das geplante neue Verfahren, das häufig
als eigentliches „Herzstück“ des gesam-
ten Umweltgesetzbuchs gehandelt wur-

de,  wie folgt: „Die iVG fasst parallel
laufende Genehmigungsverfahren zu-
sammen, bündelt die Entscheidungsver-
antwortung in einer Hand und erleich-
tert somit Bürgerinnen und Bürgern
sowie Unternehmen die Antragsverfah-
ren, da sie nunmehr nur noch einen An-
sprechpartner für ihre Belange haben.“
In den Worten von Bundesumweltmini-
ster Sigmar Gabriel hatte die iVG also
das Ziel, „die Unternehmen davon zu
entlasten, dass sie, wenn sie beispiels-
weise eine Industrieanlage genehmigen
lassen wollen, die Bezüge zum Wasser-
recht oder zum Naturschutzrecht hat,
mehrere unterschiedliche Genehmi-
gungsverfahren beginnen müssen: ein
immissionsschutzrechtliches und ein
wasserrechtliches“ (Bundestag  Plenar-
protokoll 212. Sitzung vom 20. März
2009, S. 22978). Nach Zustimmung
durch Bundestag und Bundesrat wäre
die integrierte Vorhabengenehmigung
abweichungsfest gewesen, hätte also
von den Behörden aller Länder glei-
chermaßen angewandt werden müssen.

Im Zentrum der Diskussion stand
ganz eindeutig das UGB I, hätte es
doch mit der iVG – ermöglicht durch
die Neuregelungen der Föderalismusre-
form – jenes verfassungsrechtliche
Kunststück realisiert, an dem sich zahl-
reiche Expertenrunden seit zwei Deka-
den vergeblich versucht hatten. Damit
wäre sowohl ein wichtiger Beitrag zum
Bürokratieabbau als auch zur Verbesse-
rung der „Europatauglichkeit“ des deut-
schen Umweltrechts geleistet worden.
Aber auch den Umweltgesetzbüchern II
und III kam durchaus Bedeutung zu. In
ihnen hätte die notwendige fachrechtli-
che Konkretisierung des ersten Buches
in Bezug auf die Wasserwirtschaft und
den Naturschutz vorgenommen werden
sollen. Was so harmlos nach purer
Rechtstechnik klingt, hatte indes einen
politisch relevanten Kern. Er bestand
darin, genauer als dies im Grundgesetz
möglich ist, zu definieren, was unter die
abweichungsfesten Kernkompetenzen
des Bundes fällt. Das UGB II hätte
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demnach alle anlagen- und stoffbezo-
genen Regelungen aufgelistet, die einer
abweichenden Gesetzgebung der Län-
der nicht zugänglich sein sollten, und
im UGB III  hätten sich dem entspre-
chend Bestimmungen darüber finden
sollen, was unter den abweichungsfe-
sten „allgemeinen Grundsätzen des Na-
turschutzes“ zu verstehen ist.

Das Umweltgesetzbuch hätte zu
seinem Inkrafttreten nicht nur der Zu-
stimmung des Bundestages, sondern
auch des Bundesrates bedurft. Schon
deshalb musste es von vornherein auf
möglichst breite Konsensfähigkeit hin
angelegt werden. Das Bundesumwelt-
ministerium nahm denn auch für sich in
Anspruch, den Gesetzesentwurf „in ei-
nem beispiellosen Beratungsmarathon
über Monate hinweg mit den Ressorts,
Ländern, Verbänden und anderen wich-
tigen Akteuren abgestimmt“ zu haben
(BMU 2009: 183). Auch der Normen-
kontrollrat der Bundesregierung, der für
die Abschätzung der Bürokratiekosten
neuer Gesetzentwürfe zuständig ist, war
eingebunden und hatte bestätigt, dass
durch die geplante Systematisierung
und Vereinheitlichung von Verfahrens-
vorschriften eine bürokratische Entlas-
tung und damit auch ökonomische
Wachstumsimpulse zu erwarten seien
(vgl. z.B. DER SPIEGEL 52/2008: 17).
Über die materiell-rechtlichen Bestim-
mungen in den Einzelbüchern II-V gab
es zwischen den politischen Akteuren
angeblich ebenfalls keinen Dissens,
denn der Gesetzesentwurf enthielt ge-
genüber dem bislang geltenden Recht
weder Standarderhöhungen noch -ab-
senkungen (vgl. z.B. Süddeutsche Zei-
tung vom 31.01.2009, S. 6). Warum
und an wem also ist das Umweltgesetz-
buch dennoch gescheitert?

5. Gründe und
Konsequenzen der
gescheiterten
Gesetzgebung

Der entscheidende „Vetospieler“ war
die bayerische Landesregierung unter
Führung von Ministerpräsident Horst
Seehofer und Umweltminister Markus
Söder. Gleichsam in letzter Minute sorg-
ten sie im Zusammenspiel mit dem
Chef der CSU-Landesgruppe und stell-
vertretenden Vorsitzenden der Unions-
fraktion Peter Ramsauer dafür, dass der
innerhalb der Bundesregierung bereits
abgestimmte Entwurf des UGB einer
endgültigen Verabschiedung durch das
Kabinett nicht zugänglich gemacht wur-
de (vgl. hierzu und zum Folgenden die
Berichterstattung in der überregionalen
Tagespresse im Januar und Februar
2009). Nachdem der Bundesumweltmi-
nister sich vergeblich um einen Kom-
promiss mit der CSU-Führung bemüht
hatte, erklärte er das Reformprojekt für
gescheitert. Die CSU begründete ihre
Blockadehaltung damit, dass mit dem
UGB I ein „bürokratisches Monster“ in
die Welt gesetzt worden wäre, das auch
Anlagen, insbesondere im Agrarbe-
reich, die bislang genehmigungsfrei ge-
wesen seien, neuen bürokratischen Hür-
den und Genehmigungszwängen unter-
worfen hätte. Dieser Einwand wurde
nicht nur vom federführenden Umwelt-
ministerium, sondern auch von Fachpo-
litikern aus der Bundestagsfraktion von
CDU und CSU sowie von mehreren
Landesumweltministern, die der CDU
angehören, vehement zurückgewiesen.
Damit liegt der Verdacht nahe, dass das
Umweltgesetzbuch letztlich an kurzfris-
tigen wahltaktischen Überlegungen ge-
scheitert ist. Dafür spricht auch, dass
der Preis, den der bayerische Umwelt-
minister dafür verlangte, dass die CSU
dem UGB doch noch zustimmen könne,
zweifelsohne zu hoch war. Er hätte da-
rin bestanden, den Ländern das Recht
zuzugestehen, auch von der integrierten
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Vorhabengenehmigung abzuweichen
und an ihre Stelle eigene, womöglich
wiederum medienspezifisch variierende
Genehmigungsverfahren zu setzen.
Dass man damit das UGB I einer voll-
ständigen Sinnentleerung preisgegeben
hätte, liegt auf der Hand.

Das Umweltgesetzbuch –  nach den
Worten von Bundeskanzlerin Angela
Merkel, die selbst einmal als Bundes-
umweltministerin für das Vorhaben ge-
kämpft hatte, ein „Leuchtturmprojekt“
der Großen Koalition – ist damit zumin-
dest für die laufende Legislaturperiode
gescheitert. Gleichzeitig läuft aber auch
das Moratorium des Artikels 125 b
Grundgesetz mit Ende des Jahres 2009
ab. Deshalb wurde denkbar, dass die
Länder ab 1. Januar 2010 eigene Rege-
lungen für den Naturschutz und den
Wasserhaushalt hätten erlassen können.
Der Bund hätte ohne Erlass neuer Ge-
setze hier nicht einmal mehr auf seine
alte Rahmengesetzgebung verweisen
können, weil diese ihren Rechtscharak-
ter als verbindliches Rahmenrecht zu
diesem Zeitpunkt auf jeden Fall verlie-
ren werden. Damit wären die Länder im
Spiel gewesen – und zwar auch, ohne
dass vorher verbindlich geklärt worden
wäre, worin genau die abweichungsfes-
ten Kerne der Bundesgesetze bestehen
sollen. Deshalb kam es nun zur Umwelt-
gesetzgebung kurz vor Toresschluss.
Ausgehend davon, dass die für die Um-
weltgesetzbücher II-V vorgesehenen
Regelungen für die im Bundesrat ver-
tretenen Landesregierungen akzeptabel
sind, weil die bislang geltenden Stan-
dards ja nicht verändert wurden, brach-
te der Umweltminister die entsprechen-
den Regelungen als Einzelgesetze ein.
Das UGB I blieb dabei komplett außen
vor. Am 10. März 2009 wurden die ein-
zelnen Gesetzentwürfe vom Kabinett
verabschiedet, am 20. März in erster
Lesung im Bundestag behandelt. Zur
Überraschung und zum Ärger des Um-
weltministers beschloss der Bundesrat
im ersten Durchgang jedoch etwa 250
Änderungsanträge zu seinen Entwürfen.

Etwa die Hälfte davon wurde von der
Bundesregierung akzeptiert. Dies war
die Basis für den letztlich erzielten
Kompromiss. Der Deutsche Bundestag
stimmte am 19. Juni, der Bundesrat am
10. Juli 2009 den neuen Umweltgeset-
zen zu.

Was wurde gewonnen, was verlo-
ren? Zunächst einmal ist festzuhalten,
dass der Bund von der ihm durch die
Föderalismusreform eröffneten Kom-
petenz zur „Vollgesetzgebung“ gerade
noch rechtzeitig Gebrauch machen
konnte. Allein schon durch die Bindung
der Landesgesetzgeber an die in diesen
Gesetzen konkretisierten abweichungs-
festen Kerne wird es dem Bund künftig
auch leichter fallen, die Vorgaben eu-
ropäischen Rechts vollständig und
rechtzeitig umzusetzen als dies in der
Vergangenheit der Fall war, als man le-
diglich auf die Rahmengesetzgebung
zurückgreifen konnte. Eindeutig vertan
aber wurde die Chance zur Modernisie-
rung des Umweltrechts im Sinne eines
integrierten Ansatzes, wie ihn die Ko-
alitionspartner zu Beginn der Legisla-
turperiode noch einvernehmlich propa-
giert hatten. Es ist kein Ruhmesblatt für
die Große Koalition, dass sie das selbst
erkorene „Herzstück“ ihrer umweltpo-
litischen Agenda ohne äußere Not be-
graben hat. Es steht zu hoffen, dass das
interessenpolitische Terrain in der kom-
menden Legislaturperiode noch einmal
so gepflegt werden kann, dass es frei
bleibt für einen zweiten Versuch in Sa-
chen integrierter Genehmigung. Damit
verbunden wäre nämlich auch die
Chance, wieder besseren Anschluss zu
finden an die in Europa dominierende
Regulierungsphilosophie. Dass diese
schon seit geraumer Zeit und mit guten
Gründen auf „Umweltintegration“ setzt,
zumindest das sollte sich mittlerweile
herumgesprochen haben.
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